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88. Verordnung: Festsetzung der -Richtsitze in der Sozialhilfe; Änderung. 
39. Verordnung: Festsetzung des Bcnützungsentgeltes für Obdachlosenherbergen; .Änderung. 

38. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 6. Dezember 1977, mit der die Ver
ordnung betreffend die Festsetzung der Richt-

sätze in der Sozialhilfe geändert wird 

Au! Grund iles § 13 des Wiener Sozialhilfe
gesel'.1.es, LGBl. für Wien Nr. H/1973, in der 
Fa.<sung der 1. Sozialhilfegesetznovelle, LGBl. für 
Wien Nr. 38/1975, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnu~ der Wiener Landesregierung 
vom 27. Feber 1973, LGB!. für Wien Nr. 13, 
betreffend die Fests..etzung der Rid:ttsätze in der 
Sozialhilfe, in der Fassung der Verordnung LGBL 
für Wien Nr. 28/1976, wird wie folgt geändert: 

!. § 1 hat zu lauten: 

n§ t. (1) Die Richtsätze für Geldleistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes werden mit fol
genden monatlidten Beträgen festgesetzt: 

1. für <len Alleinunterstützten . . . . . . 2 235 S 

2. für den Hauptunterstützten . . . . . . 2 178 S 

3. für den Mitunterstützten 
a) ohne Ansprudt auf Familienbei-

hihfe „ .. „ „ „ .. „ „ „ .. „. 1118 S 
b) mit Anspruch auf Familienbei-

hilfe „ .. „ „ .... „ „ .... „. 670S 

(2) Die richtsatmüßige Gesamtunterstützung 
einschließlidt des Zusdtlages gemäß § 4, darf in 
der Regel die entsprechenden für das Jahr 1978 
gemäß § 293 ASVG festgelegten Mindestleimm
gen der Pensionsversicherung des Allgemeinen 
Sozialversidterungsgesetzes nicht überschreiten." 

2. Der Abs. 2 des § 4 hat zu lauten: 

„(2) Die Höhe des Zuschlages .beträgt em-
sdiließlich 30 S WohnbcihiJ.fe 

1. für den Alleinunterstiitzten 794 S 

2. für den Hauptunterstützten . . . . . . 1 023 S" 

3. Im Abs. 3 des § 6 tritt an die Stelle des Be- j· 

trag-es "250 S" der -Betrag ),270 sa. 
2 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 197& in 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 

39. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom. 6. Dezember 1977, mit der die Ver
ordnung betreffend die Festsetzung des Be
nützungsentgeltes für Obdachlosenherbergen 

geändert wird 

Auf Grund cles § 14 Abs. 3 des Wiener Sozial
hilfegesel'.1.es, LGBL für Wien Nr. 1111973, wird 
verordnet: 

Artikel I 

·Die Verordnung .der Wiener Landesregierung 
vom 9. September 1975, LGB!. für Wien Nr. 28, 
\vird wie folgt geändert: 

§ 1 hat zu lauten: 

„--Für die Benütz.ung von Unterkünften in den 
Herbergen für Obdachlose sind von den Be
nfit:zern ,folgende Beiträge (Benütz·ungsentgelt) zu 
leisten: 

1. In der Herberge für Männer in Wien 20, 
Meldomannstraße 25 

flir eint; t:nrrtkunft fo.: -dkh tiglich 

Kaibine - Wohnheim 54 s 9S 

Kabine Näditi-
gungsheim ......... 44 s 75 
Saal ........ '' ..... 245 5S 

2. In der Herberge f(i, Frauen in Wien 12, 
Kastanie:i aHee 2 

für tim Unterkunft in: \VÖcllMtlkh täglich 

Einbettzimmer ...... 55 s 9S 
Zwei- und Dre:bert-
zimmer , .. , ........ 45 s 7S 
11ehrbettzimmer 30 s ss 
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